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b) der Vertrieb und die Weitergabe,

c) der Transport (Binnentransport, Export, Import 
sowie Transit, einschließlich des Transportes zwi
schen der westdeutschen Bundesrepublik und 
Westberlin),

d) die Lagerung und der Besitz sowie

e) die Verwendung

von Sprengmitteln.

(2) Verarbeitung ist die Herstellung von Gegenstän
den, die Sprengstoffe enthalten.

(3) Herstellungs- und Verarbeitungsstätten im Sinne 
dieser Anordnung sind Gebäude und Anlagen bzw. Teil
anlagen, in denen Sprengmittel hergestellt oder ver
arbeitet werden, einschließlich der in Herstellungs- und 
Verarbeitungsstätten zur Lagerung von Sprengmitteln 
notwendigen Räumlichkeiten. Hierunter fallen nicht 
die Gebäude und Anlagen bzw. Teilanlagen der spreng
mittelverbrauchenden Betriebe, in denen Sprengstoffe 
hergestellt werden.

§2

Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt

a) den Verkehr mit Sprengmitteln,

b) die Errichtung und Inbetriebnahme von Herstel
lungs- und Verarbeitungsstätten,

c) die Errichtung und Inbetriebnahme von Spreng
mittellagern und Sprengmittelaufbewahrungsein
richtungen,

d) die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigun
gen zum Verkehr mit Sprengmitteln.

(2) Für Transporte auf der Eisenbahn gelten vom 
Abschnitt VI nur die §§ 18, 19 Absätze 1, 2 und 4, § 20 
Absätze 3 und 6, § 21 Absätze 2, 4 und 7 bis 9, § 22 
Abs. 3 und § 23 Abs. 2.

(3) Für Sprengmittellager in sprengmittelherstellen- 
den bzw. -verarbeitenden Betrieben, deren Standort 
sich innerhalb der Werkeinzäunung befindet, gelten 
nicht § 28, § 29 Abs. 2, § 32 Absätze 3 und 4 und § 37.

(4) Für die im § 1 Abs. 1 des Sprengmittelgesetzes ge
nannten pyrotechnischen Erzeugnisse findet diese An
ordnung nur insoweit Anwendung, als dies durch die 
Anordnung Nr. 2 vom 11. November 1966 zum Spreng
mittelgesetz (GBl. II S. 868) ausdrücklich bestimmt 
wird.

§3

Verantwortlichkeit

(1) Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane so
wie die Leiter von Betrieben und Einrichtungen, deren 
Verantwortungsbereich den Verkehr mit Sprengmitteln 
umfaßt, haben zu gewährleisten, daß die Durchset
zung dieser Anordnung kontrolliert und die erforder
lichen Maßnahmen zur Einhaltung einer hohen Ord
nung und Sicherheit durchgesetzt werden.

(2) Die Durchsetzung und Kontrolle dieser Anord
nung hat unter breitester Einbeziehung der Inhaber 
von Sprengmittelerlaubnisscheinen zu erfolgen. Zur Ge
währleistung einer hohen Ordnung und Sicherheit sol
len durch die Leiter der Betriebe Sicherheitsaktivs im 
Sprengwesen gebildet werden, denen Kontrollbefug- 
nisse zu übertragen sind.

II.

Erlaubnisse und Genehmigungen

§4

Zuständigkeit

(1) Zuständig für die Erteilung einer Erlaubnis zur 
Herstellung oder Verarbeitung, zum Vertrieb, zum 
Transport, zur Lagerung, zum Besitz und zur Verwen
dung von Sprengmitteln ist die Deutsche Volkspolizei.

(2) Zuständig für die Erteilung einer Genehmigung 
ist

a) zur Errichtung und Inbetriebnahme von Herstel
lungs- und Verarbeitungsstätten das dem Betrieb 
übergeordnete Organ,

b) zur Errichtung und Inbetriebnahme von Spreng- 
mittellagem für Betriebe und Einrichtungen, die 
der Aufsicht der Obersten Bergbehörde unterlie
gen, die Bergbehörde,

c) zur Errichtung und Inbetriebnahme von Spreng
mittellagern für Betriebe und Einrichtungen, die 
nicht der Aufsicht der Obersten Bergbehörde un
terliegen, die Deutsche Volkspolizei.

(3) Die Erteilung der Genehmigungen gemäß Abs. 2 
Buchst, а sowie bei übertägigen Sprengmittellagern 
gemäß Abs. 2 Buchst, b hat im Einvernehmen mit der 
Deutschen Volkspolizei zu erfolgen.

(4) Die Pflicht zur Einholung von Genehmigungen 
nach anderen dafür geltenden gesetzlichen Bestimmun
gen bleibt unberührt.

§5

Antragstellung

(1) Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 4 
Abs. 1 sowie für Genehmigungen gemäß § 4 Abs. 2 
Buchst, c sind schriftlich bei dem für den Betrieb bzw. 
Betriebsteil oder die Einrichtung zuständigen Volks
polizei-Kreisamt einzureichen.

(2) Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis zum Ex
port, Import und Transit von Sprengmitteln sind 
schriftlich beim Ministerium des Innern einzureichen.

(3) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung ge
mäß § 4 Abs. 2 Buchstaben а und b sind schriftlich 
bei den genannten Organen einzureichen.

(4) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung zur 
Errichtung oder Inbetriebnahme eines Sprengmittel
lagers müssen Angaben über den Standort, die Art und 
die Menge der zu lagernden Sprengmittel enthalten.


